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(3)Die Mitglieder der Abteilungsleitung werden von der
Abteilungsversammlung für die Dauer von 2 Jahren

gewählt.

(4)Die Abteilungsleitung leitet die Geschäfte, wie sie sich
aus der Satzung und den Ordnungen des Vereins und
dieser Abteilungsordnung ergeben.

( 5) Sitzungen der Abteilungsleitung werden von dem / der
Abteilungsleiterln einberufen oder wenn dies von min
destens 1/3 der Mitglieder der Abteilungsleitung ver
langt wird. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder der Abteilungslei
tung anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher
Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.

(6)Der / Die Abteilungsleiterin ist berechtigt, an den Sit
zungen aller Ausschüsse der Abteilung beratend teil
zunehmen.

(7) Für besondere Auf gaben können von der Abteilungs
leitung zusätzliche Ausschüsse gebildet werden. Zu
sammensetzung, Zuständigkeit und Tätigkeit müssen
geregelt sein.

(8) Tritt ein Mitglied der Abteilungsleitung vor Ablauf
seiner Wahlperiode zurück, ernennt die Abteilungslei
tung kommissarisch bis zur Neuwahl in der nächsten
Abteilungsversammlung ein Ersatzmitglied. Scheidet
der /die Abteilungsleiterin aus, so führt der /die stell
vertretende Abteilungsleiterln die Geschäfte bis zur
Neuwahl.

(9)Die Abteilungsleitung ist der Abteilungsversammlung
gegenüber rechenschaftspflichtig.

§ 14 Kassenprüfer

(l)Die Kassenprüferinnen werden vom Vorstand des Ge
samtvereins bestellt.

(2) Sie dürfen keinem anderen Gremium der Abteilung
angehören.

(3)Die Kassenprüferinnen haben mindestens einmal im
Jahr die Kassenführung und die Vermögensverwaltung
der Abteilung zu prüfen. Sie geben dem /der Schatz
meisterln des Vereins und der Abteilungsversamm
lung einen Bericht über den Jahresabschluss, den sie
durch ihre Unterschrift bestätigen. Bei vorgefundenen
Mängeln müssen die Kassenprüferinnen zuvor der Ab
teilungsleitung berichten.

(4)Den Kassenprüfernlnnen ist uneingeschränkt Einsicht
nahme in die Bücher, Belege und sonstige Unterlagen
zu gewähren.

(5)Die Prüfung der Kasse und des Jahresabschlusses
muss von mindestens 2 Kassenprüfemlnnen vorge
nommen werden.
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§ 15 Ordnungen ( andere )

( 1) Zur Führung und Verwaltung der Abteilung gibt es
weitere Ordnungen.

(2) Diese Ordnungen werden von der Abteilungsleitung
beschlossen.

(3)Ordnungen sollen bestehen als:

- Spiel- und Platzordnung

- Vereinsheimordnung

§ 16 Auflösung der Abteilung

( 1) Der Wunsch nach Auflösung der Abteilung ist von
dem /der Abteilungsleiterln schriftlich mit Begrün
dung dem Vorstand des Vereins mitzuteilen, vor Ein
berufung einer zu diesem Zweck notwendigen Abtei
lungsversammlung.

(2) Die Auflösung der Abteilung kann nur durch Be
schluss einer Abteilungsversammlung mit einer Mehr
heit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen der
stimmberechtigten Anwesenden beschlossen werden.

(3)Die Abteilungsversrumnlung ist beschlussfähig bei
Anwesenheit von 2/3 der stimmberechtigten Mitglie
der der Abteilung. Wird diese Anzahl nicht erreicht, so
kann eine zweite Abteilungsversammlung mit einer
Einladungsfrist von 14 Tagen einberufen werden, die
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen, stimm
berechtigten Mitglieder der Abteilung beschlussfähig
ist. Die Abstimmung muss schriftlich (Stimmzettel)
und geheim mit ja oder nein erfolgen.

(4)Für den Fall der Auflösung bestellt der Vereinsaus
schuss zwei Liquidatorenlnnen, welche die Geschäfte
der Abteilung nach der Satzung abzuwickeln haben.

Vorstand des Gesamtvereins 
----------

Franz Keller 

Abteilungsleiter Tennis 
Karin Tauber 

Oberteuringen, 27. März 2025 
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